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Merkblatt über Rechte und Pflichten in der Sozialhilfe 

 

1. Warum dieses Merkblatt? 

Dieses Merkblatt orientiert Sie über Ihre Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit einer fi-
nanziellen Unterstützung durch die Gemeinde Küsnacht.  

Grundlage der finanziellen Unterstützung bilden der Antrag auf Wirtschaftliche Sozialhilfe sowie 
die eingeforderten Unterlagen. Der Antrag muss unterschrieben und die Unterlagen vollständig 
vorliegen, damit eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Küsnacht geprüft werden 
und eine allfällige Auszahlung erfolgen kann.  

2. Welche Rechte habe ich? 

Wenn Sie einen unterschriebenen Antrag für Wirtschaftliche Sozialhilfe bei Ihrer Gemeinde ein-
reichen, muss dieser von der Gemeinde beantwortet werden.  

Gegen einen schriftlichen Ablehnungsentscheid können Sie innert 30 Tagen Einsprache bei der 
zuständigen Instanz erheben (siehe Rechtsmittelbelehrung im Ablehnungsentscheid). Beach-
ten Sie, dass bei der Post in Auftrag gegebene Rückbehalteaufträge oder Verlängerungen der 
Abholungsfrist für die Zustellung von eingeschriebenen Sendungen für das Auslösen und die 
Berechnung von Fristen unwirksam sind, wenn Sie mit Sendungen der Behörden und/oder Ver-
waltung rechnen müssen. Sendungen der Behörden und/oder Verwaltung gelten somit spätes-
tens am fiktiven letzten Tag der Abholfrist, nachdem die Post die Sendung Ihnen erstmals zur 
Zustellung gemeldet hat, als zugestellt, und die Frist beginnt zu laufen. 

Ihre Angaben und Auskünfte gelten als besonders schützenswerte Personendaten im Sinne 
des Datenschutzgesetzes. Mitarbeitende der Gemeinde Küsnacht dürfen nur jene Daten bear-
beiten, die für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz 
(SHG) und Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) not-
wendig sind. Als unterstützte Person haben Sie das Recht, Ihre Daten einzusehen. 
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3. Welche Pflichten habe ich? 

3.1 Auskunfts- und Meldepflicht 

Wenn Sie einen Antrag auf Wirtschaftliche Sozialhilfe stellen, müssen Sie sich persönlich aus-
weisen. 

Die Fragen zu Ihrer Person, den mitunterstützten Familienmitgliedern sowie zum Konkubinats-
partner/zur Konkubinatspartnerin und zu Ihren und deren finanziellen und persönlichen Verhält-
nissen müssen Sie vollständig und wahrheitsgetreu beantworten.  

Gestützt auf § 18 SHG und § 28 Sozialhilfeverordnung (SVG) müssen Sie Ihrer Sozialarbeite-
rin/Ihrem Sozialarbeiter alle Veränderungen der Einkommens- und Vermögensverhältnisse so-
wie der Wohnverhältnisse (Wohnungswechsel, Aus- oder Einzug weiterer Personen) sofort und 
unaufgefordert bekannt geben. Auch der Bezug von Renten oder Taggeldern irgendwelcher 
Art, von Versicherungsleistungen oder finanziellen Unterstützungen von dritter Seite sind um-
gehend zu melden. Diese Meldepflicht bezieht sich auch auf die Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse des Ehepartners/der Ehepartnerin, der registrierten Partnerin/des registrierten 
Partners, des Konkubinatspartners/der Konkubinatspartnerin sowie der minderjährigen Kinder, 
sofern sie im gleichen Haushalt leben.  

Ferien oder Auslandsaufenthalte sind Ihrer Sozialarbeiterin/Ihrem Sozialarbeiter im Voraus mit-
zuteilen und genehmigen zu lassen. Es besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf Ferien oder 
Auslandaufenthalte. Nicht bewilligte Abwesenheiten oder Abwesenheiten, die länger als bewil-
ligt dauern, können zu einer Kürzung oder Rückforderung der Unterstützungsleistungen oder 
zu einer Leistungseinstellung führen. 

Hinweis: Die Gemeinde Küsnacht ist verpflichtet, Ihre Anspruchsberechtigung und allfällige An-
sprüche, die sie gegenüber Dritten haben, regelmässig zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann 
zu Beginn und während der Unterstützungszeit bei der SVA Zürich Ihr individueller AHV-Kon-
toauszug eingeholt werden. Ebenfalls kann eine Anfrage beim kantonalen Strassenverkehrsamt 
erfolgen. 

3.2  Minderung der Unterstützungsbedürftigkeit 

Anspruch auf Wirtschaftliche Sozialhilfe hat, wer für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend 
oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kann (§ 14 SHG). Gestützt auf diesen 
Grundsatz der Subsidiarität ist Wirtschaftliche Sozialhilfe somit nur auszurichten, wenn Sie sich 
nicht selbst oder mit Hilfe Dritter aus einer Notlage befreien können. Sie sind daher verpflichtet, 
alle Möglichkeiten zu nutzen, um Ihre finanzielle Situation zu verbessern. Von den unterstützten 
Personen wird daher ein aktiver Beitrag zur raschen beruflichen und sozialen Integration erwar-
tet. Dazu gehört auch die Teilnahme an zumutbaren Integrationsmassnahmen. Darüber hinaus 
sind Sie sowie alle weiteren mitunterstützten Personen verpflichtet, alle finanziellen Ansprüche 
geltend zu machen, die dem Anspruch auf Wirtschaftliche Sozialhilfe vorgehen. Diese sind so-
weit zulässig an den Sozialdienst der Gemeinde Küsnacht abzutreten (insbesondere Nachzah-
lungen von Versicherungsleistungen).  

3.3  Befolgen von Auflagen und Leistungskürzungen 

Gestützt auf § 21 SHG und § 23 SHV darf der Sozialdienst der Gemeinde Küsnacht Ihnen 
schriftlich Auflagen erteilen, zum Beispiel die Teilnahme an einer Integrationsmassnahme oder 
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die Anmeldung von finanziellen Ansprüchen. Erfüllen Sie diese Auflagen nicht, können die Leis-
tungen gestützt auf § 24 und 24a SHG im Umfang von bis zu 30% des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt (GBL) gekürzt oder eingestellt werden. Auch allfällige Integrationszulagen oder 
Einkommensfreibeträge können gekürzt oder nicht mehr ausbezahlt werden.   

3.4  Verwandtenunterstützungspflicht 

Ihre Verwandten in auf- und absteigender Linie (Kinder, Eltern, Enkel, Grosseltern) sind grund-
sätzlich zur Hilfeleistung verpflichtet (Art. 328 und 329 Zivilgesetzbuch). 

Werden Leistungen der Wirtschaftlichen Sozialhilfe bezogen, prüft der Sozialdienst eine allfäl-
lige Beitragspflicht dieser Verwandten, entsprechend deren finanziellen Möglichkeiten. 

3.5  Rückerstattungspflicht bei rechtmässigem Leistungsbezug 

Gestützt auf § 27 SHG sind unterstützte Personen verpflichtet, die für sich und den Ehepart-
ner/die Ehepartnerin beziehungsweise die eingetragene Partnerin/den eingetragenen Partner 
sowie für die minderjährigen Kinder rechtmässig erhaltenen Unterstützungsleistungen zurück-
zuerstatten: 

- wenn Sie oder oben erwähnte Personen rückwirkend Leistungen von Sozial- oder Pri-
vatversicherungen (z.B. Taggelder der Arbeitslosenversicherung, Leistungen der Inva-
lidenversicherung, der Unfallversicherung, der Pensionskasse oder Zusatzleistungen) 
oder von anderen Dritten erhalten (§ 27 Abs. 1 lit. a SHG), 

- wenn Sie oder oben erwähnte Personen aus nicht auf eigene Arbeitsleistung zurückzu-
führenden Gründen (z.B. Erbschaft oder Lotteriegewinn) in günstige Verhältnisse gelan-
gen (§ 27 Abs. 1 lit. b SHG),  

- wenn Sie oder oben erwähnte Personen durch eigene Arbeitsleistung in derart günstige 
Verhältnisse gelangen, dass eine Rückerstattung angemessen ist (§ 27 Abs. 1 lit. b 
SHG) und 

- wenn vorhandene, aber während des Sozialhilfebezugs vorerst illiquide Vermögens-
werte (z.B. Grund-, Haus- oder Stockwerkeigentum oder Anteile aus unverteilten Erb-
schaften) realisiert werden können (§ 27 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 20 SHG). 

Im Fall des Todes einer unterstützten Person kann gestützt auf § 28 SHG die Rückerstattung 
der ausbezahlten Sozialhilfeleistungen auch gegenüber dem Nachlass geltend gemacht wer-
den. 

Nicht zurückgefordert werden Sozialhilfeleistungen, die vor mehr als 15 Jahren ausbezahlt wor-
den sind. Davon ausgenommen sind Leistungen, für die eine Rückerstattungsverpflichtung un-
terzeichnet oder – bei Liegenschaftenbesitz – ein Grundpfand eingetragen worden ist (§ 28 
SHG).  

3.6  Rückerstattungspflicht bei unrechtmässigem Leistungsbezug und Strafbestim-
mungen 

Wer Unterstützungsleistungen unter unwahren oder unvollständigen Angaben erwirkt oder für 
andere als von der Behörde festgelegten Zwecke verwendet und dadurch bewirkt, dass die 
Behörde diese erneut bezahlen muss, hat die Unterstützungsleistungen gestützt auf § 26 lit. a 
bzw. b SHG zurückzuerstatten.  
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Werden Unterstützungsleistungen bezogen, auf die kein Anspruch bestand, so gilt eine Rück-
erstattungspflicht wegen ungerechtfertigter Bereicherung (analoge Anwendung von Art. 62ff. 
Obligationenrecht). Sie sind verpflichtet, solche Überweisungen dem Sozialdienst unverzüglich 
zu melden und den Betrag zurückzuzahlen. 

Bei Verdacht auf unrechtmässigen Leistungsbezug darf der Sozialdienst gestützt auf § 18 Abs. 
4, § 47c und § 48 Abs. 2 SHG sowie § 27 SHV die von der unterstützten Person gemachten 
Angaben bei Amtsstellen, Arbeitgebenden, Vermietern etc. überprüfen und Auskünfte bei Drit-
ten einholen. Dies schliesst eine Überprüfung durch einen Sozialdetektiv mit ein. 

Die Inanspruchnahme öffentlicher Unterstützungsleistungen unter unwahren oder unvollständi-
gen Angaben, durch Verschweigen von veränderten Verhältnissen oder durch eine Irreführung 
in anderer Weise hat eine Strafanzeige gestützt auf Art. 148a Schweizerisches Strafgesetzbuch 
(StGB) zur Folge. Handeln Sie arglistig, müssen Sie mit einer Strafanzeige wegen Betrugs im 
Sinne von Art. 146 StGB rechnen. 

4. Hinweis auf Meldepflicht ans Migrationsamt 

Der Sozialdienst der Gemeinde Küsnacht ist gesetzlich dazu verpflichtet, dem Migrationsamt 
des Kantons Zürich die Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen an Ausländerinnen und Ausländer 
zu melden. Von der Meldepflicht ausgenommen sind Personen, die eine Niederlassungsbewil-
ligung besitzen und sich seit mehr als 15 Jahren in der Schweiz aufhalten, sowie anerkannte 
Flüchtlinge. Der Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe kann den Entzug der Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung durch das Migrationsamt zur Folge haben.  

 
 
 
Erklärung Antragssteller/in und Partner/in 

Mit Ihrer Unterschrift bescheinigen Sie, dass Sie 

1. auf die hier aufgeführten gesetzlichen Rechte und Pflichten hingewiesen wurden,  

2. die Rechte und Pflichten verstanden haben und  

3. dass Sie das Merkblatt Rechte und Pflichten erhalten haben. 

 

Küsnacht, den …………………………………………. 

Name Antragssteller/in in Blockschrift:  

………………………………………………..…. 

Unterschrift Antragssteller/in              Unterschrift Partner/in 

 

………………………………………………..….           ………………………………………………..…. 


